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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung des 
Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbe-
dingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
An der Erarbeitung dieser Richtlinie waren beteiligt: 
Dipl.-Ing. (FH) Stephanie Hess, Aachen 
M.A., B.Sc. Occ.Th. Michael Hubert, Witten  
Dipl.-Phys. Ing. Rolf Joska, Oberhausen 
Dipl.-Ing. Peter Lein VDI, Berlin 
Prof. Dr. Bettina Möllring, Kiel 
Dipl.-Ing. Michael Müller, Darmstadt 
Ing.-Arch. Šárka Voříšková, Leipzig 
Dipl.-Inform. Constanze Weiland, Paderborn 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/6008. 

Einleitung 
Für die Richtlinienreihe VDI 6008 gilt folgende De-
finition von Barrierefreiheit: 
„Barrierefreiheit bedeutet, dass Liegenschaften und 
deren Technische Gebäudeausrüstung von Men-
schen in jedem Alter und mit jeder Mobilitätsein-
schränkung oder Behinderung betreten oder befah-
ren und selbstständig sowie weitgehend ohne 
fremde Hilfe benutzt werden können und damit in-
dividuelle Potenziale zum eigenständigen Handeln 
nicht einschränken.“ (VDI 6008 Blatt 1) 
Bei der Erstellung barrierefreier Lebensräume im 
Sinne dieser Definition müssen neben den in Blatt 1 
bis Blatt 5 bereits berücksichtigten baulichen und 
konstruktiven Voraussetzungen auch Anforderungen 
an die Barrierefreiheit von Informationsträgern, wie 
Beschilderungen, Anzeigen und Bedienelemente, be-
dacht werden. Sollen Informationen von möglichst 
vielen Menschen schnell und sicher erfasst werden, 
ist die ausschließliche Verwendung von Texten zur 
Informationsvermittlung nicht zu empfehlen. Häu-
fig werden daher Piktogramme (Bildzeichen und 
bildhaft verwendete Schriftzeichen) eingesetzt, um 

Personen zu informieren, um Orientierung und Si-
cherheit etwa bei der Gebäudeexploration zu geben, 
oder um Anleitung und Unterstützung bei der Be-
dienung von Geräten zu gewährleisten.  
Durch einfache und intuitiv erkennbare Pikto-
gramme können Personen mit kognitiven Einschrän-
kungen oder eingeschränkter Lesefähigkeit schrift-
sprachliche Informationen in zusammenhängenden 
Texten, z. B. in erläuternden Broschüren oder Bedie-
nungsanleitungen, vollständiger und mit weniger 
Zeitaufwand verstehen. Für die mit der Richtlinien-
reihe angesprochenen Nutzergruppen (siehe 
VDI 6008 Blatt 1) ergeben sich neben der Einfach-
heit noch weitere Anforderungen an die bildhaft ge-
staltete Informationsvermittlung, z. B. an die Zei-
chengrößen, die Positionierung von Piktogrammen, 
den Kontrast oder auch an die taktile Erfassbarkeit, 
die nach dem Zwei-Sinne-Prinzip für sehbehinderte 
und blinde Menschen im Tastbereich gegeben sein 
muss. 
Aufgrund der hohen Bedeutung, die eine zuverläs-
sige Informationsvermittlung für die selbstbe-
stimmte und selbstständige Nutzung des Umfelds 
hat, wird die Richtlinienreihe VDI 6008 mit dem vor-
liegenden Blatt 6 um Planungsempfehlungen und 
technische Anforderungen für Bildzeichen und bild-
haft verwendete Schriftzeichen sinnvoll ergänzt. 

1 Anwendungsbereich 
Ziel der Richtlinie ist es – in Ergänzung zu Normen 
und anderen Regeln –, Möglichkeiten der barriere-
freien Ausführung von Bildzeichen und bildhaft 
verwendeten Schriftzeichen aufzuzeigen, um so die 
Sicherheit zu erhöhen, Informationen zugänglich zu 
machen und den Komfort zu verbessern. Sie berück-
sichtigt dabei die unterschiedlichen Bedarfe der 
Nutzergruppen. In dieser Richtlinie werden nur 
Schriftzeichen behandelt, die entweder in Kombina-
tion mit Bildzeichen oder bildhaft, z. B. „EXIT“, 
verwendet werden. 
Die Richtlinie gilt für Bildzeichen und bildhaft ver-
wendete Schriftzeichen zur Verbesserung der Si-
cherheit, Orientierung und Information in öffentlich 
zugängigen Liegenschaften und Arbeitsstätten so-
wie auf Anzeigen und Bedienelementen von Gerä-
ten der technischen Gebäudeausrüstung. 
Ebenso können die Vorgaben dieser Richtlinie für 
die Gestaltung, Verwendung und Anordnung von 
Bildzeichen und bildhaft verwendeten Schriftzeichen 
u. a. auch in Wohngebäuden herangezogen werden. 
Bildzeichen und bildhaft verwendete Schriftzeichen 
werden in dieser Richtlinie der besseren Lesbarkeit 
halber zusammengefasst als Piktogramme bezeich-
net. 
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Die Richtlinie wendet sich an folgende Zielgruppen: 
• Architekten und Ingenieure
• Designer und Hersteller
• ausführende Unternehmer
• Beratungsstellen (z. B. Wohnraumanpassung)
• Wohlfahrtsverbände und karitative Einrichtungen
• kommunale und staatliche Bauämter
• Bauherren und Investoren
• Wohnungswirtschaft
• betroffene Menschen und ihre Angehörigen
• Schulungs- und Ausbildungseinrichtungen
• Kostenträger nach Sozialgesetzbuch (SGB) für

technische Maßnahmen
• Fördermittelgeber (z. B. KfW)

2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die An-
wendung dieser Richtlinie erforderlich: 
ASR A1.3:2013-2 Technische Regel für Arbeits-

stätten; Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung 

DIN 4844-1:2012-06 Graphische Symbole; Sicher-
heitsfarben und Sicherheitszeichen; Teil 1: Er-
kennungsweiten und farb- und photometrische 
Anforderungen  

DIN 18040-1:2010-10 Barrierefreies Bauen; Pla-
nungsgrundlagen; Teil 1: Öffentlich zugängliche 
Gebäude 

DIN 18040-2:2011-09 Barrierefreies Bauen; Pla-
nungsgrundlagen; Teil 2: Wohnungen 

DIN 32975:2009-02 Gestaltung visueller Informati-
onen im öffentlichen Raum zur barrierefreien 
Nutzung 

DIN 32986:2015-01 Taktile Schriften und Beschrif-
tungen; Anforderungen an die Darstellung und 
Anbringung von Braille- und erhabener Profil-
schrift 

DIN EN 81-70:2018-07 Sicherheitsregeln für die 
Konstruktion und den Einbau von Aufzügen; Be-
sondere Anwendungen für Personen- und Lasten-
aufzüge; Teil 70: Zugänglichkeit von Aufzügen 
für Personen einschließlich Personen mit Behin-
derungen; Deutsche Fassung EN 81-70:2018  

DIN EN ISO 7010:2012-10 Graphische Symbole; 
Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen; Re-
gistrierte Sicherheitszeichen (ISO 7010:2011); 
Deutsche Fassung EN ISO 7010:2012 

DIN Fachbericht 124:2002 Gestaltung barriere-
freier Produkte 

VDI/VDE 3850 Blatt 1:2014-04, Gebrauchstaugli-
che Gestaltung von Benutzungsschnittstellen für 
technische Anlagen; Konzepte, Prinzipien und 
grundsätzliche Empfehlungen 

VDI 4700 Blatt 1:2015-10 Begriffe der Bau- und 
Gebäudetechnik 

VDI 6008 Blatt 1:2012-12, Barrierefreie Lebens-
räume; Allgemeine Anforderungen und Pla-
nungsgrundlagen 

VDI/VDE 6008 Blatt 3:2014-01, Barrierefreie Le-
bensräume; Möglichkeiten der Elektrotechnik 
und Gebäudeautomation 
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